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Jllustrirte schweizerische

,nanawerker-/eitung

Itrnktifi^e flfitter für î»te flerkfatt
mit befonberer S8erüctfi(ßttgung ber

$uttft im $anbmerf.
herausgegeben unter «Olitmirfung ftbioeijerifctjer

Kunftfjanbrnerïer unb Jennifer
non Palter Senn ^olbtngbanfen

©rgati für bie afftitllfti JtoMikfttiinmi tea Sfbmfi;. drroerbmrfiRS.

OffijicIIc« unb obliaaforifdje« Crgan be« SMotg. ®4mieie= unb SBapuetmrifterberttaG.

^ ërfdjeint je ®onner8tag® unb foftet per ©emefter gr. 3.60, ber 3"llt &r- 7. 20,
©V 3nferate 20 EtS. per lfbaltige ^etitjeile, bei größeren Aufträgen

entfpredjenben Kabatt,

3nviri), but 13. gull 1905.

populär fann ber nut Ijetften,
®er in feinen $öf|'n tann reiften.

Die eidgenössische

Betriebszählung 1905.
1. betreiben.
3n einer offiziellen $n=

ftruftion wirb ber 3mecf ber
Q3etriebëgâf)inng baß in turn
fcßrieben: „®urcß bie3äßlung

foil bie betriebsmäßige Organifation ber ©rwerbStätigfeit
ber fdjmeijerifcßen S3enölferung in ben ©ebieten ber

„llrprobuftion", ber „©enterbe ttttb $nbuftrien", beS

,,£tanbelS unb ÜBerfeßrS" t'targelegt werben. ©ie foil bie

©runblage für eine zielbewußte SBirtfcßaftSpolitif ber

S3erufSoerbänbe geben uttb ben S3eßörben bie 2lnßaltS=

punf'te für bie ©infüßrung abminiftratioer unb tegi§=

tatioer Sftaßnaßmen jur jjörberung ber tBolfSmoßlfaßrt
gemäßren."

®amit ift aucß ber 3wecf, ben bie feit taugen $at)ren
einer ®emerbe= ober 33etrieb§jät)Iung rufenben wirt=
fdjaftlicßen Slerbänbe int Sluge ßatten, umfcßrieben. ®er
©cßweizer. ©enterbeoerein z- S3, münfcßte eine folcße ge=

roerbeftatiftifdje Stufnaßnie, bamit fie pun StuSbau ber
fojiaten ©efeßgebung in S3itnb unb Kantonen uttb ptr
33orbereitung auf bie fcßroeizerifribe ©ewerbegefeßgebung
beitrage. • ©S fotte einmal bie mirtfcßafttidje töebeutung
unb bie wirfließe ißrobuftionSfäßigfeit ber einzelnen @r=

merbStiaffen unb S3erufSarten möglicßft genau feftgeftettt
werben, bamit nicßt ber ©efeßgeber bie eine klaffe über-

fcßäße, bie anbere aber unterfdjäße. ®enn jebe @rmerbS=

gruppe ßat root)! gteid)bered)tigten Slnfprud) auf eine

ißrer wirtfcßaftticßen Stebeutung unb ißrer ©eelenzaßt
entfprecßenbe ffürforge beS ©taateS. S)iefer foil feinen
©tanb beporjugen ober tternacßläffigen. SDie ©eelenzaßl
f'ennen mir aus beit ©rgebniffen ber 93otföjäf)lung, aber
bie wirtfcßaftlicße S3ebeutuncj, bie tßrobuftionSfäßigfeit
finb unbefannte ©rößen, roeit mir nocß feine @ewerbe=
ober S3etriebSftatiftif ßaben.

Slacß gemachten ©rfaßrungen läuft namenttid) bas
Kleingewerbe ©efaßr, non ben SBirtfcßaftSpolitifern unb
©efeßgeberu pt ©unften auberer ©rwerbsgruppen unter*
fd)äßt p werben.^ ®ie ©rgebniffe ber ©ewerbeftatiftif
beweifen aber, baß eS meßt bem Untergange geweißt ift.
Slnerfannte Slutoritäten auf betn ©ebiete ber Sîational*
öfonomie unb ©tatiftif ßaben in jüngfter $eit, nament=
lid) mittetft SSergleicßung ber S3etrieb§pßtungen bes
2)eutfd)en IHeicßeS non 1882 unb 1895, naeßpweifen
nermoeßt, baß jene $ßeorie nor ben ©rgebniffen ber
epaften fforfeßung nicßt ftanb ßätt. Oiur bie Stileinbetriebe,
baS ßeißt foleße, in welcßen eine tßerfon ganz für fid)
allein oßtte Slrbeiter ober Seßrling irgenb ein ©efd)äft
betreibt, ßaben einen tHücfgang aufzumeifen, wäßrenb bie
übrigen Kleinbetriebe (b. ß. foïd)e mit 1—5 befcßäftigten
^erfonen) im Zeitraum nott 1882—1895 um 24,8 ißrop
pgenommen ßaben, bie DJlittelbrancße (mit ß—10 bepu.
11 50 S3efcßäftigten) fogar um 76,8 fjkop, bie @roß=
betriebe (über 50 S3efcßäftigte) bagegen um 88,7 ^roj.
®ie Kleinbetriebe ßaben immer nod) ein gewaltiges

ààirie selivààlis
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Populär kaun der nur heißen.
Der zu seinen Höh n kann reißen.

vie eMgenössische

vettiebsxädlung iyos.
I. Zweck derselben.

In einer offiziellen In-
struktion wird der Zweck der
Betriebszählung dahin um-
schrieben: „Durch die Zählung

soll die betriebsmäßige Organisation der Erwerbstätigkeit
der schweizerischen Bevölkerung in den Gebieten der
„Urproduktion", der „Gewerbe und Industrien", des

„Handels und Verkehrs" klargelegt werden. Sie soll die

Grundlage für eine zielbewußte Wirtschaftspolitik der

Berufsverbände geben und den Behörden die Anhalts-
punkte für die Einführung administrativer und legis-
lativer Maßnahmen zur Förderung der Volkswohlfahrt
gewähren."

Damit ist auch der Zweck, den die seit langen Jahren
einer Gewerbe- oder Betriebszählung rufenden ivirt-
schaftlichen Verbände im Auge hatten, umschrieben. Der
Schweizer. Gewerbeverein z. B. wünschte eine solche ge-
werbestatistische Aufnahme, damit sie zum Ausbau der
sozialen Gesetzgebung in Bund und Kantonen und zur
Vorbereitung auf die schweizerische Gewerbegesetzgebung
beitrage. - Es solle einmal die wirtschaftliche Bedeutung
und die wirkliche Prodnktionsfähigkeit der einzelnen Er-
werbsklassen und Berufsarten möglichst genau festgestellt
werden, damit nicht der Gesetzgeber die eine Klasse über-

schätze, die andere aber unterschätze. Denn jede Erwerbs-
gruppe hat wohl gleichberechtigten Anspruch auf eine

ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Seelenzahl
entsprechende Fürsorge des Staates. Dieser soll keinen
Stand bevorzugen oder vernachlässigen. Die Seelenzahl
kennen nur aus den Ergebnissen der Volkszählung, aber
die wirtschaftliche Bedeutung, die Produktionsfähigkeit
sind unbekannte Größen, weil wir noch keine Gewerbe-
oder Betriebsstatistik haben.

Nach gemachten Erfahrungen läuft namentlich das
Kleingewerbe Gefahr, von den Wirtschaftspolitikern und
Gesetzgebern zu Gunsten anderer Erwerbsgruppen unter-
schätzt zu werden. Die Ergebnisse der Gewerbestatistik
beweisen aber, daß es nicht dem Untergänge geweiht ist.
Anerkannte Autoritäten auf dem Gebiete der National-
ökonomie und Statistik haben in jüngster Zeit, nament-
lich mittelst Vergleichung der Betriebszählungen des
Deutschen Reiches von 1882 und 1895, nachzuweisen
vermocht, daß jene Theorie vor den Ergebnissen der
exakten Forschung nicht stand hält. Nur die Alleinbetriebe,
das heißt solche, in welchen eine Person ganz für sich
allein ohne Arbeiter oder Lehrling irgend ein Geschäft
betreibt, haben einen Rückgang aufzuweisen, während die
übrigen Kleinbetriebe (d. h. solche mit 1—5 beschäftigten
Personen) im Zeitraum von 1882—1895 um 24,8 Proz.
zugenommen haben, die Mittelbranche (mit 9—10 bezw.
1l 50 Beschäftigten) sogar um 70,8 Proz., die Groß-
betriebe (über 50 Beschäftigte) dagegen um 88,7 Proz.
Die Kleinbetriebe haben immer noch ein geivaltiges
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Xteberflcroictjt, nämticß 93,3 Prozent alter betriebe, mäß=
renö auf bie SftitteL unb (Großbetriebe nur 0,7 ^ßrojent
fatten. 47 "proz- alter ©rmerb§tätigen arbeiten in KIein=
betrieben, 53 tßrojent in @roß= unb ^Jîittelbetrieben.

Sont Bücfgang unb Berfcßminben ber Kleinbetriebe
fann fomit feine Bebe fein, fie ßatten nur in ber @nt=

luicftung nictjt gteicßen ©cßritt mit ben ©roßbetrieben.
®a§ .jpanbmerf nimmt zu, es ßat nocß eine ffutunft
fofern es fid) ben 3tnforberungen ber Beuzeit anzugaffen
oerfteßt unb ber Staat ißnt bie münfeßbare fyürforge,
ben nötigen ©cßuß angebeißen läßt.

®ieS bie Schlußfolgerungen aus ben "Betriebs,(äßt=

ungen beS ®eutfcßen Beicßeä. Bei utt§ finb bie Ber=
ßältniffe aitnäßernb biefelben, für bas KTeingemerbe eßer
nocß günftiger. Ratten mir in ben ©rgebniffen mieber=
ßotter ffäßtungen eine äßnticße ©runbtage zur Bemeffung
ber ©ntmicftungSfäßigfeit unferet ©emerbe oom Klein=
Zitm ©roßbetriebe, fo mürbe ßcß oßne 3u>eifel ergeben,
baß aueß bas feßmeizerifeße tpanbroer! unb ©emerbe (oott
einigen Berufsarten fetbftoerftänblicß abgefeßen) feßr moßt
lebenS= unb entroicflungSfäßig unb baß er einer tatfräftigeren
ffürforge bureß Staat unb ©efeltfdßaft mürbig ift.

©roße roirtfeßafttieße Reformen finb gegenmärtig in
Sicßt, beren rationette Söfung aueß im Qntereffe bes

©emerbeftanbeS liegt: bie ©emerbegefeßgebung mit ber
Befämpfung bes unlauteren SöettberoerbeS, ber Begetung
beS SeßrtingSroefenS, be§ Subiniffion§= unb KrebitmefenS,
baS eibgcnöffifcf>e SebenSmittetgefeß, bie Beoifion beS

gabrifgefeßeS, bie Kräutern unb Unfaltoerficßerung, bie

©emerbeförbertmg im allgemeinen unb ber ÉuSbau ber
BerufSbilbuitg, baS 3ioit= unb Strafrecßt tauter
fragen, bie zu einer atlerfeits befriebigenben Söfung
einer genauen Kenntnis ber tatfäcßlicßen Berßaltniffe unb
Bebürfniffe bebürfen.

3tnbere Kutturftaaten taffen jeber größeren mirtfcßafß
liri)ett Reform eine befonbere ftatiftifeße Unterfueßung

oorauSgeßen. ®iefeS planmäßige Borgeßen ßat fieß beftenS
beroäßrt. ©S mirb fieß aitcß bei unS bemäßren, fofern
alte, meteße an ber fommenben BetriebSzäßtung mitju=
mirfen berufen fiiib, ißr baS richtige BerftänbniS unb
ben guten Stödten entgegenbringen. ©S barf bieS non
unfern Bürgern um fo nteßr ermartet roerben, ba fie ja
als ©lieber eines bemofratifeßen Botf'SftaateS ben leßten
©ntfeßeib über bie ©efeße zu geben ßaben. Sßenn man
funftig atte mirtfcßaftSpolitifcßen SOtaßnaßmen auf ber
©runbtage einer genauen Kenntnis ber mirtfd)aftticßen
Berßaltniffe aufbaut, fo merben fie aueß ben mirfließen
Bebürfniffen ber beteiligten ©rmerbSgruppen beffer ent=

fpreeßen, atfo eine gefunbere BafiS ßaben, atS bie biSßer
übtießen faulen Kompromiffe giuifdßen ben politifctjetr
Parteien, meteße in ber Beget bie bereeßtigten 3ntereffen
ber beteiligten Kreife meber auSzugleicßen noeß rießtig zu
befriebigen oermögen.

®ie eibgenöffifeße BetriebSzäßtung foltte bemnaeß, fo
empfießtt ber Scßmeizerifeße ©emerbeoereiu, oon allen
©rmerbSgruppen als „©runbtage einer z^l^umßten
BBirtfcßaftSpotitif" unb als „j^örberung ber BotfSrooßt=
faßrt" begrüßt unb ißre ®urcßfüßritng naeß Kräften
unterftüßt merben.

II. ®ie 3tuSfüßrung b er f et ben.

2)aS eibgen. ftatiftifcïje Bureau ßat fürzlicß eine feßr
oerbienfttieße Scßrift ßerauSgegeben, beren Stubium bei
ben ©emeinbebeßörben, mie aueß bei ben 3üßlern baS

BerftänbniS für ißre Slufgabe unb bie Befähigung für
ißre Söfung mefenttieß erßößen mirb. „Spaziergang
eines 3äßlerS bureß feinen 3äßtfrei§. ©iitige ertäuternbe
Bemert'ungen unb praftifeße Beifpiele zur ©rteießterung
ber Stufgabe bes 3üßlers>."

©teieß auf ber erften Seite entßält bie Scßrift eine
3eiteintei(ung für bie BetriebSzäßtung, meteße fieß, menn
aueß mit Bezug auf ben Sermin für ben ©ang beS

Hunzingers Co,,*• """ÄS®'Zürich
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Uebergewicht, nämlich 93,3 Prozent aller Betriebe, iväh-
rend auf die Mittel- und Großbetriebe nur 9,7 Prozent
fallen. 47 Proz. aller Erwerbstätigen arbeiten in Klein-
betrieben, 53 Prozent in Groß- und Mittelbetrieben.

Vom Rückgang und Verschwinden der Kleinbetriebe
kann somit keine Rede sein, sie halten nur in der Eilt-
wicklung nicht gleichen Schritt mit den Großbetrieben.
Das Handwerk nimmt zu, es hat noch eine Zukunft
sofern es sich den Anforderungen der Reuzeit anzupassen
versteht und der Staat ihm die wünschbare Fürsorge,
den nötigen Schutz angedeihen läßt.

Dies die Schlußfolgerungen aus den Betriebszähl-
ungen des Deutschen Reiches. Bei uns sind die Ver-
Hältnisse annähernd dieselben, für das Kleingewerbe eher
noch günstiger. Hätten wir in den Ergebnissen wieder-
hotter Zählungen eine ähnliche Grundlage zur Bemessung
der Entwicklungsfähigkeit unserer Gewerbe vom Klein-
zum Großbetriebe, so würde sich ohne Zweifel ergeben,
daß auch das schweizerische Handwerk und Gewerbe (von
einigen Berufsarten selbstverständlich abgesehen) sehr wohl
lebens- und entwicklungsfähig und daher einer tatkräftigeren
Fürsorge durch Staat und Gesellschaft würdig ist.

Große wirtschaftliche Reformen sind gegenwärtig in
Sicht, deren rationelle Lösung auch im Interesse des

Gewerbestandes liegt: die Gewerbegesetzgebung mit der
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, der Regelung
des Lehrlingswesens, des Submissions- und Kreditwesens,
das eidgenössische Lebensmittelgesetz, die Revision des
Fabritgesetzes, die Kranken- und Unfallversicherung, die

Gewerbesörderung im allgemeinen und der Ausbau der
Berufsbildung, das Zivil- und Strafrecht lauter
Fragen, die zu einer allerseits befriedigenden Lösung
einer genauen Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse und
Bedürfnisse bedürfen.

Andere Kulturstaaten lassen jeder größeren wirtschaft-
lichen Reform eine besondere statistische Untersuchung

vorausgehen. Dieses planmäßige Vorgehen hat sich bestens
bewährt. Es wird sich auch bei uns bewähren, sofern
alle, welche an der kommenden Betriebszählung mitzu-
wirken berufen sind, ihr das richtige Verständnis und
den guten Willen entgegenbringen. Es darf dies von
unsern Bürgern um so mehr erwartet werden, da sie ja
als Glieder eines demokratischen Volksstaates den letzten
Entscheid über die Gesetze zu geben haben. Wenn man
künftig alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf der
Grundlage einer genauen Kenntnis der wirtschaftlichen
Verhältnisse ausbaut, so werden sie auch den wirklichen
Bedürfnissen der beteiligten Erwerbsgruppen besser ent-
sprechen, also eine gesundere Basis haben, als die bisher
üblichen faulen Kompromisse zwischen den politischen
Parteien, welche in der Regel die berechtigten Interessen
der beteiligten Kreise weder auszugleichen noch richtig zu
befriedigen vermögen.

Die eidgenössische Betriebszählung sollte demnach, so

empfiehlt der Schweizerische Gewerbeverein, von allen
Erwerbsgruppen als „Grundlage einer zielbewußten
Wirtschaftspolitik" und als „Förderung der Volkswohl-
fahrt" begrüßt und ihre Durchführung nach Kräften
unterstützt werden.

II. Die Ausführung derselben.
Das eidgen. statistische Bureau hat kürzlich eine sehr

verdienstliche Schrift herausgegeben, deren Studium bei
den Gemeindebehörden, wie auch bei den Zählern das
Verständnis für ihre Aufgabe und die Befähigung für
ihre Lösung wesentlich erhöhen wird. „Spaziergang
eines Zählers durch seinen Zählkreis. Einige erläuternde
Bemerkungen und praktische Beispiele zur Erleichterung
der Ausgabe des Zählers."

Gleich auf der ersten Seite enthält die Schrift eine
Zeiteinteilung für die Betriebszählung, welche sich, wenn
auch mit Bezug auf den Termin für den Gang des

^ NumiMâ Mch gs
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*Jtr. 16 3Dnftr. fdpiftj. Jj»anbhi.=3citnnö (Organ für hie

gäßlen! (25. guli bi! 5. 2luguft) nicßt oerbiitblid), bod)
in ben übrigen fünften mit ben Borfcßriften ber bunbeî»

vätlicßen BoHjiehung!oerorbnung becft unb überficßtücß

ift. @1 ift barin oorgefeßen:
25. guli bi! 5. 2Iuguft: ©aitg bel 3^f)ler§ buret)

ben gäßlfrei! unb ©rgänpng bel aulgetjänbigten gor»
mutarl Dir. 1 (BetriebÜifte) ; ©rftettung bel gormular! 2

(bereinigtet Betriebioerjeidjm!).
7. 2tuguft (Montag): beginn ber lulteitung ber

gormulare.
9. Sluguft (Mittroocß) : Stag, auf ben bie Berßältniffe

ber gegebenen SIntroorten fief) p begießen t)aben, eigent»

ließe gäßlung, eigentlicher gäßttag ober fogenannter
Stichtag.

12. Stuguft (Samltag) : ©infammtung ber grage»
bogen buret) bie gäßler.

13. bit 16. Stuguft: Bereinigung alter Formulare
unb ©rftettung bel gormular! 6 (gäßtlifte).

17. âluguft (®onnerltag) : Stbtieferung bel gaitjen
Material! (bie Fragebogen moßtgeorbnet nact) bent gor»
mutar Br. 2) an bie ©emeinbebeßörbe.

Bei ber Befprecßung bel Spaziergange! bei gathers
wirb betont, mie notmenbig el fei, baß fid) ber gäßter
eine! ßöflid)en unb freunblicßeit Benehmen! befleiße unb
baß er fict), wenn ißm, mal iitbel faum p ermatten
ift, unziemlich begegnet mürbe, beßerrfeße unb nicht
@(eid)e! mit ©leidjent oergelte.

©I mag (per angeführt merben, baß ben gäßlern
Berfdjmiegcnfjeit über ißre -tätigfeit pr ißfticßt gemadjt
ift, unb baß bie IRefuttate ber Betrieb!pßlung nicht für
fi!fa!ifd)e gmeefe oermenbet merben bürfen.

Bad) ber 2lufpßtung einer Beiße oon Beifpieten
unb betefjrenben Bemerfungen barüber, meletje Betriebe
gepßlt merben müffen unb melcße nicht, ift in einem

„fileinen flated)ilmul für bie gäßlet ber eibgenöffifeßen
Betvieblpßtuug 11)05" hierüber nocß ein Befümee p=
fammengefteltt.

gn ber Beitage A ber @cßrift führt bal ftatiftifche
Bureau ben fîopf bel Formular 4 oor, fo aulgefüttt,
mie ihn ber gaßter bem Inhaber ober Seiter einel Be=

triebe! jum îtulfûtten p übergeben hat;
in ber Beilage 11 ein Betriebloerjeidjnil, aulgeftettt

oon ber ©emeinbebeßörbe unb mit mannigfachen geßlern
burdjmirtt;

in ber Beitage C balfetbe Berjeicßni! mit ben Slorref»

turen ber gehler buret) ben Wähler, unb
in ber Beilage U ba! bereinigte unb in! Beitte ge=

fdfriebene Betrieb!oerzeicßni!.
®a! Betriebloerjei^ni! bilbet bie Bafi! ber ganjen

gäßltätigfeit unb e! ift feiner 2tu!fteltung be!ßalb oon
ber ©emeinbebehörbe fomoht, all oon ben gaßtem bie

größte 2lufmerffamfeit ppmenben.
grt ©emeinben, meiere über feine B'äne oerfügen,

bürfte e! fid) empfehlen, bie gäßlfreife in ein Blatt ber
©iegfrieb» ober einer anberen guten Sanbt'arte einp»
zeichnen.
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Ucrfdpcbenc!*.
Srijulhaulbau Broufcßßofcit bei 2Bt)t (St. ©atteu).

®ic ©cßutgemeinbe Broufd)t)ofcn hat testen Sonntag
ben Bau einel (Scßulßaufc! int ftüficuPoraufcßlagc bon
girfa 57,000 gr. bcfd)(offeu. Banteitenber Strdjiteft ift
Rert 2t. @rücbter=Baumanu in St. ©allen.

©ternit. ®er ©efamtauftagc biefer Btimmet liegt
ein ©mpfcßtuuglblatt ber Sdpuei^. ©ternitmerfc 21.=©.
in Sîieberurneu unb Zürich über ihr gabrifat ©ternit
2t lb eft j entent» Schiefer mit geugniffen ber Ma»
teriatprüfuuglauftatt am eibgeu. Botßtecßnifum ittgürid),
bei f. f. tedjneot. ©emerbemufenm! in SSicit unb bei
geuerpotigeiüerorbueten ber Stabt Zürich, Rerrn ff.
Dccßliin, bei.

2ÖafferüerforgnugStt)afft)aufen. ®a!8abttbucfreferboir
fotl boit 720 ftubifmeter auf 1720 Subifmeter ber»
größert merben; bal bon gitgeiticur flürfteiuer au!»
gefertigte tßrojeft ift bon ber ^Regierung genehmigt
morbeii. ®ie Bergrößeruug fommt auf 30,000 gr. jit
ftchen, loobon ber Staat 50 tßropnt übernimmt.

gur 2trbeitcrausfpcrritug iit 9.Riiuri)cu. gm Berbanb
ber Arbeitgeber bei Baugemerbe! für Müttd)en unb
Umgebung hat bie ©ruppe ber 2trcßiteften, Bau» unb
Maurermeifter, fomie ®ief= unb Betonbaugefettfcßaften
unb bie ©ruppe ber gimmermeifier in ihrer Bolloer»
fammtung oom 30. guttt 1905 befcßloffett:

1. ®en jet3t fd)oit faft oottphtigen gabrit'anten unb
Sieferanten ooit Baumaterialien (pnächft : Steine, gieget,
gernent, flatf, ©ifen), metd)e fidt) bereit erftärt haben,
mähretib be! gegenroartigen flampfe! feine Materialien
mehr p Bauten in München unb Umgebung p tiefern,
toirb ber ®anf für biefe Unterftütjung au!gefprod)en.

2. ®ie ©efd)äftlfül)rung unb ber 2trbeitsausfd)uf;
merben beauftragt, bahin p mirfen, baß auch bie girnten
ber übrigen ©ruppen bei Berbanbel, alfo ®ad)= unb
Sd)ieferbeder, Blißableiterfeßer, ©lafer, èafner, Dfen=
unb ^»erbgefchäfte, gnftattateure für ©a!= Blaffer, ©let'»
trijität unb fpeipnlagen, Mater unb Sacfierer, Bflafterer,
Steinfeßer, 2tfphatteure, Scßtoffer unb ©ifenfonftrufteure,
Scßreiner, Barfettboben= unb fonftige Rohbearbeitung!»
gcfchäfte, Spengler, .ftupferfeßmiebe, Bottabeufabrifanten,
Steinmeßgefcßäfte, Stuffateure, Bitbßauer unb ©ip!=
formatoren, bie oßneßin bureß bie gegen ße gerichteten
Gingelftreife unb bureß bie all ©egcnmaßregel berßängte
Boßbaufperre in ißren Betrieben auf ba! empßnbticß'fte
gefd)äbigt finb, ißre ®ätigfeit ganj einftetten.

3. girmen ber Baumateriatienbrancße unb ber oor»
genannten ©eroerbegruppen, gleichgültig, ob fie pr geit
bem Berbanbe angehören ober meßt, folten fünftigßin
oon Berbaitblroegen Berücffid)tiguttg finben; Arbeits»
aulfd)uß unb ©efcßäftlfüßrung merben beauftragt, bie
nötigen Auffcßreibuitgen p maeßett uttb bie girmen ber
fünftigen Berücffidßigung mit ben einzelnen ©ruppen
feftpfeßen.

Fritz Marti, Aktiengesellschaft, Winterthur,
Maschinenhallen & Werkstätten in WalUsellen A in Bern b. Weyermannshaus.
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Bauunternehmer-Material.
Transportable Stahlbahnan. Rolibahnschianen in zahlreichen Profilen, Querschwellen,
Rollwägelchen verschiedener Grössen. Stahlgussräder für Rollwagen, Drehscheiben,

Radsätze, Bandagen, Achsen, Kreuzungen etc. Bohrstahl. Schaufeln. Pickel etc.

industrielle Anlagen. Mechanische Einrichtungen.
Preislisten, Prospekte und Kostenvoranschläge gratis.

* I^okomobilen. l'umpen. Ventilatoren. ~
Kleine Ban-J iokomotiven.

Nr. IS Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitnug (Organ für die

Zählens (25. Juli bis 5. August) nicht verbindlich, doch

in den übrigen Punkten mit den Vorschriften der bundes-

rätlichen Vollziehungsverordnung deckt und übersichtlich
ist. Es ist darin vorgesehen:

25. Juli bis 5. August: Gang des Zählers durch
den Zählkreis und Ergänzung des ausgehändigten For-
mulars Nr. 1 (Betriebsliste) ; Erstellung des Formulars 2

(bereinigtes Betriebsverzeichnis).
7. August (Montag): Beginn der Austeilung der

Formulare.
9. August (Mittwoch) : Tag, auf den die Verhältnisse

der gegebenen Antworten sich zu beziehen haben, eigent-
liche Zählung, eigentlicher Zähltag oder sogenannter
Stichtag.

12. August (Samstag): Einsammlung der Frage-
bogen durch die Zähler.

13. bis 16. August: Bereinigung aller Formulare
und Erstellung des Formulars 6 (Zählliste).

17. August (Donnerstag): Ablieferung des ganzen
Materials (die Fragebogen wohlgeordnet nach dem For-
mular Nr. 2) an die Gemeindebehörde.

Bei der Besprechung des Spazierganges des Zählers
wird betont, wie notwendig es sei, daß sich der Zähler
eines höflichen und freundlichen Benehmens befleiße und
daß er sich, wenn ihm, was indes kaum zu erwarten
ist, unziemlich begegnet würde, beherrsche und nicht
Gleiches mit Gleichem vergelte.

Es mag hier angeführt werden, daß den Zählern
Verschwiegenheit über ihre Tätigkeit zur Pflicht gemacht

ist, und daß die Resultate der Betriebszählung nicht für
fiskalische Zwecke verwendet werden dürfen.

Nach der Aufzählung einer Reihe von Beispielen
und belehrenden Bemerkungen darüber, welche Betriebe
gezählt werden müssen und welche nicht, ist in einem

„Kleinen Katechismus für die Zähler der eidgenössischen
Betriebszählung 1965" hierüber noch ein Resümee zu-
sammengestellt.

In der Beilage ^ der Schrift führt das statistische
Bureau den Kopf des Formular 4 vor, so ausgefüllt,
wie ihn der Zähler dem Inhaber oder Leiter eines Be-
triebes zum Ausfüllen zu übergeben hat;

in der Beilage 0 ein Betriebsverzeichnis, ausgestellt
von der Gemeindebehörde und mit mannigfachen Fehlern
durchwirkt;

in der Beilage 0 dasselbe Verzeichnis mit den Korrek-
turen der Fehler durch den Zähler, und

in der Beilage II das bereinigte und ins Reine ge-

schriebene Betriebsverzeichnis.
Das Betriebsverzeichnis bildet die Basis der ganzen

Zähltätigkeit und es ist seiner Ausstellung deshalb von
der Gemeindebehörde sowohl, als von den Zählern die

größte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

In Gemeinden, welche über keine Pläne verfügen,
dürfte es sich empfehlen, die Zählkreise in ein Blatt der

Siegfried- oder einer anderen guten Landkarte einzu-
zeichnen.
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Verschiedenes.
Tchnlhauàu Vrouschhofc» bei Wyl (St. Gallen).

Die Schnlgemcindc Bronschhofen hat letzten Sonntag
den Bau eines Schnlhauses im Kostenvoranschlage von
zirka 57,000 Fr. beschlossen. Bnnleitender Architekt ist
Herr A. Grüebler-Banmann in St. Gallen.

Eternit. Der Gesamtauflage dieser Nnmmer liegt
ein Empfchlnngsblatt der Schweiz. Eternitwerke A.-G.
in Niedernrnen und Zürich über il,r Fabrikat Eternit
Asbestzement-Schiefer mit Zeugnissen der Ma
terialprüsnngsanstalt am eidgen. Polytechnikum in Zürich,
des k. k. techneol. Gewerbemnsenms in Wien und des
Fenerpolizeiverordneten der Stadt Zürich, Herrn K.
Oechslin, bei.

Wasserversorgung Schaffhansen. Das Lahnbnckreservoir
soll von 720 Kubikmeter ans 1720 Kubikmeter ver-
größert werden; das von Ingenieur Kürsteiner ans-
gefertigte Projekt ist von der Regierung genehmigt
worden. Die Vergrößerung kommt auf 30,000 Fr. zu
stehen, wovon der Staat 50 Prozent übernimmt.

Zur Arbciteransspcrrnng in München. Im Verband
der Arbeitgeber des Baugewerbes für München und
Umgebung hat die Gruppe der Architekten, Bau- und
Maurermeister, sowie Tief- und Betonbaugesellschaften
und die Gruppe der Zimmermeister in ihrer Vollver-
sammlung vom 30. Juni 1905 beschlossen:

1. Den jetzt schon fast vollzähligen Fabrikanten und
Lieferanten von Baumaterialien (zunächst: Steine, Ziegel,
Zement, Kalk, Eisen), welche sich bereit erklärt haben,
während des gegenwärtigen Kampfes keine Materialien
mehr zu Bauten in München und Umgebung zu liefern,
wird der Dank für diese Unterstützung ausgesprochen.

2. Die Geschäftsführung und der Arbeitsausschuß
werden beauftragt, dahin zu wirken, daß auch die Firmen
der übrigen Gruppen des Verbandes, also Dach- und
Schieferdecker, Blitzableitersetzer, Glaser, Hasner, Ofen-
und Herdgeschäfte, Installateure für Gas- Wasser, Elek-
trizität und Heizanlagen, Maler und Lackierer, Pflasterer,
Steinsetzer, Asphalteure, Schlosser und Eisenkonstrukteure,
Schreiner, Parkettboden- und sonstige Holzbearbeitungs-
geschäfte, Spengler, Kupferschmiede, Rolladenfabrikanten,
Steinmetzgeschäfte, Stukkateure, Bildhauer und Gips-
sormatoren, die ohnehin durch die gegen sie gerichteten
Einzelstreike und durch die als Gegenmaßregel verhängte
Rohbausperre in ihren Betrieben auf das empfindlichste
geschädigt sind, ihre Tätigkeit ganz einstellen.

3. Firmen der Baumaterialienbranche und der vor-
genannten Gewerbegruppen, gleichgültig, ob sie zur Zeit
dem Verbände angehören oder nicht, sollen künftighin
von Verbandswegen Berücksichtigung finden; Arbeits-
ausschuß und Geschäftsführung werden beauftragt, die
nötigen Ausschreibungen zu machen und die Firmen der
künstigen Berücksichtigung mit den einzelnen Gruppen
festzusetzen.

àsotiinoiàllsn à Werkstätten in HV»IUs«zi«i, â in »«ru d. zVsz-srinnnnsàus.
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